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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.11.1999 

Geschäftszahl 

96/03/0350 

Rechtssatz 

Da die Zustellung an den Postbevollmächtigten eine Ersatzzustellung gemäß § 16 Abs 1 ZustG ausschließt 
(Hinweis E 22.2.1993, 92/07/0177), ändert die Ortsabwesenheit des Empfängers im Zeitpunkt der Zustellung 
nichts an der Wirksamkeit der Zustellung. 


